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Betreff: 
 
Bestellung von Vertretern der Stadt Siegen zur Wahrnehmung von Mitgliedschafts-rechten in Organen, Beiräten oder 
Ausschüssen juristischer Personen oder Per-sonenvereinigungen 
  
 
Beschlußvorschlag: 
 
1. Zweckverband "Klärwerk Hüttental-Netphen" 
 
Der Rat der Stadt Siegen bestellt den Stadtbaurat als Stellvertreter des I. Beige-ordneten in der 
Zweckverbandsversammlung  
 
 
2. Abwasserverband Siegen-Mudersbach-Brachbach 
 
a) Verbandsvorstand 
 

Der Rat der Stadt Siegen bestellt  
 

- den Stadtbaurat zum Vertreter des Bürgermeisters 
 

- den FBL 3 zum Vertreter des Werkleiters 
 

- den FBL 7 zum Vertreter des stellvertretenden Werkleiters 
 

im Verbandsvorstand. 
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b) Verbandsversammlung 
 

Der Rat der Stadt Siegen bestellt Herrn / Frau ______________________ 
als Stellvertreter/Stellvertreterin des Stadtkämmerers in der Verbandsver-sammlung. 

 
 
3. Beirat des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd 
 
Der Rat der Stadt Siegen bestellt Herrn / Frau __________________________ 
als Stellvertreter/Stellvertreterin des Bürgermeister im Beirat des Zweckver-bandes  
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
1. Zweckverband "Klärwerk Hüttental-Netphen" 
 
Mit Beschluss des Rates vom 20.10.1999 ist der I. Beigeordnete der Stadt Siegen als Vertreter der Stadt Siegen in die 
Verbandsversammlung berufen worden. Daneben wurden 7 Ratsmitglieder sowie deren Stellvertreter benannt. Nicht 
benannt wurde ein Stellvertreter für den I. Beigeordneten. 
 
Auf die nachrichtliche Anmerkung zur Verbandssatzung des Zweckverbandes "Klärwerk Hüttental-Netphen" sowie die 
mündlichen Ausführungen hierzu in der o. g. Ratssitzung wird verwiesen. Die Verbandssatzung sollte im Hinblick auf die 
Einführung des kaufmännischen Rechnungswesens, die Neuregelung zur Besetzung der Organe unter Berücksichtigung 
der geänderten Vorschriften der Gemeindeordnung und des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit geändert 
werden. Da sich eine Änderung noch nicht abzeichnet, wird nunmehr der entsprechende Besetzungsvorschlag unterbreitet. 
 
2. Abwasserverband Siegen-Mudersbach-Brachbach 
 
a) Verbandsvorstand 
 

Am 20.10.1999 wurde als Verbandsvorsteher der Bürgermeister der Stadt Siegen benannt. Dessen Stellvertreter als 
Verbandsvorsteher ist der Bürger-meister der Verbandsgemeinde Kirchen. Ungeachtet dessen soll laut der 
Verbandssatzung für beide Personen ein persönlicher Stellvertreter im Verbandsvorstand benannt werden. Dies ist für 
den Bürgermeister bisher nicht erfolgt. Als persönlicher Stellvertreter wird der Stadtbaurat vorge-schlagen. 

 
Darüber hinaus ist nach § 15 der Verbandssatzung für jedes weitere Vor-  standsmitglied ein Stellvertreter zu 

benennen. Dies wird hiermit nachgeholt. 
 

b) Verbandsversammlung 
 

Der Stadt Siegen stehen in der Verbandsversammlung 3 Sitze zu. Im Verhinderungsfalle sind hierfür Stellvertreter zu 
entsenden. Als ordentliche Mitglieder wurden bisher der Stadtkämmerer sowie ein Vertreter der CDU-Fraktion und der 
SPD-Fraktion bestimmt. Für die Mandatsträger wurden Stellvertreter benannt. Dies soll nunmehr auch für den 
Stadtkämmerer nachgeholt werden. Eine zwingende Verpflichtung zur Besetzung mit einem städtischen Bediensteten 
besteht nicht. 

 
 

3. Beirat des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd 
 
Dem Beirat gehören je 2 Vertreter der Städte und Gemeinden in den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe an. 
 
Mit Beschluss vom 20.10.1999 wurde als ein Mitglied der Bürgermeister der Stadt Siegen benannt. Ein Stellvertreter für den 
Bürgermeister wurde nicht bestimmt. Dies wird hiermit nachgeholt. 
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In Vertretung 
 
 
 
 
Reinhold Baumeister 
I. Beigeordneter 
 




